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Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (156 der Beila
gen): Europäisches Übereinkommen über die 
Berechnung von Fristen samt Erklärung der 

Republik österreich 

Das Europäische übereinkommen vom 
16. Mai 1972 über die Berechnung von Fristen 
ist neben ,der Empfehlung des Europarats vom 
18. Jänner 1972 zur Vereinheitlichung der Rechts
gruIlJdJbegr;iffe "Wohnsitz" und "Aufenthalt" eines 
der ,ersten konkreten EI1gebnisse 'einer österreich:i
schen Initia'tive. 

In .seiner R!ede vor der 'BerateIlJden Versamm
lungdes Europar.a.ts am 17. Mai 1962 hat 
Bundesminister für Justiz Dr. B rod 'a die Auf
merksamkeit ,darauf gelenkt, daß die von zahl
reichen zwischenstaatlichen Vereinbarungen und 
Empfehlungen des Europarats 'und ander,er inter
nationaler ür,ga'IlJisationen auf ,vel"schiedenen Ge
bieten angestrebte Vereinheitlichung des Rechtes 
der MitgLiedsta.allen so Lange nur eine solche dem 
Wortlaut n,ach bleiben würde, als die in diesen 
internationa.len Instrumenten verw,endeten Bau
steine, närnLichdie grundlegenden Rechtsbegriff.e, 
in den einzelnen Staaten unterschiedliche Bedeu
tung hätten. Um ,die Rechtsordnungen einander 
w:irklich näherzubringen, solle daher eine Ver
einheitlichun.g der RJechtsgrundbegriffe veI1wcht 
w,erden. , 

Nachdem der Entwurf ,des übereinkommens 
über .die Fristenherechnung zunächst noch ,im 
November 197,1 ü!berarbeillet worden war, ist 
seine ,endgültige Fassung vom Ministerkomit~e 
des Europarats im Jänner 1972 angenommen 
wOl1den. Daraufhin ,ist das übereinkommen an
Iäßlich ,der VII. Konferenz der europäischen 
Justizminister am 16. M3Ji 1972 tn Basel zur 
Unterzeichnung a.ufgelegt wonden. 

Der AnweIlJdungsber;eich des über,einkommens 
umfaßtalle Fristen auf dem Gebiet des Zivil-, 

Zeillinger 

Berichterstatter 

Handels- UIlJd Verwaltungsrechts einschließlich des 
diese Sachgebiete !betreffenderi Verfahrem;rechts. 

Aus dieser Umschreibung des AnwenduIlJgs
he reichs ergibt sich z~gleich, welche Sachgebiete 
von demÜbeI1einkommen nicht umfaßt weI1den: 
die Fristen auf dem Gebiet des Verfassungs rechts, 
des Stra.fr.echts UIlId ,des Strafv,eI1fahrensrechts 
faUen nicht unter da,s Übereinkommen. 

Durch Erklärung der Republik österreich 
wird die Anwendung des A'rt. 3 Ahs. 1 und 
des Art. 5 ·des gegenständlichen übereinkommens 
a.uf FI1isten in Angelegenheiten der Wahlen zu 
den allgemeinen V,ertretungsköI1pern und den 
gesetzlichen beruflich,en Interessensvertretungen 
und der VolksaJbstimmungen und Volksbegehren 
ausgeschloSISen. - -

Der Jus~izausschuß hat ,die gegenständliche Re
g.ierungs:vorlag,e .in seiner Sitzung am 16. März 
1977 ,der Vorhehandlung unteI1zogen und ein
stimmig ,beschlos,sen, dem NatliQnalrat ,die Ge
nehmi~ung des Absch,lusses dieses Staatsv.ertr,ag.es 
samt ,der daz'1.1IgehörendenErklä,rung der Repu
blik Os,terreich zu empfehl~. 

AußeI1dem hält !der JustliJzausschuß im gegen
ständlichen Falle die Erlassung ,eines besonderen 
Bundesgesetzes gemäß Art. 50 Ahs. 2 B-VG 
in ,der geI.ten,den Ra.ssung, zur EI1füllung des 
Vertrages für entbehrLich. 

ALs Ergebnis seiner Beratung stellt der Justiz
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle beschließen: 

Der Abschluß des Buropäicschen übereinkom
mens über die Berechnung von Fnisten samt 
Erklärung ,der Republik Osterreich (156 der Bei> 
lagen) wird verfa~sungsmäß~g genehmigt. 

- Wieh, 1977 03 16 

Blecha 
Obmannstellvertreter 
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